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05. April 2011 
 

Bestätigung des Anschlussnutzungsverhältnisses Gas 

 
Sehr geehrte XXX, 
 
das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sieht für die Gasversorgung eine Entflechtung 
von Netzbetrieb und Energielieferung vor. Das bedeutet, dass der von Ihnen gewählte 
Gaslieferant und der Betreiber des jeweiligen örtlichen Verteilernetzes, über das Ihnen 
die Energie zugeleitet wird, rechtlich und organisatorisch unabhängig voneinander 
sein müssen. 
 
In Ihrem Fall betreibt deshalb - unabhängig davon, welchen Gaslieferanten Sie ge-
wählt haben - die E.ON Hanse AG das Gasverteilernetz, über das die unten genannte 
Entnahmestelle mit Gas beliefert wird. Sobald an dieser Stelle Gas entnommen wird, 
kommt gem. § 3 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netz-
anschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckan-
schlussverordnung – NDAV) ein Anschlussnutzungsverhältnis zwischen Ihnen und 
dem Netzbetreiber, die E.ON Hanse AG, zustande. Die E.ON Hanse AG ist also Ihr 
Ansprechpartner für alle Fragen, die Ihren Gasanschluss betreffen. Wichtig ist: Für Sie 
entsteht hieraus kein spezieller Handlungsbedarf.  
 
Die rechtliche Grundlage dieses Anschlussnutzungsverhältnisses bilden die bereits o-
ben genannte NDAV sowie die Ergänzenden Bedingungen der E.ON Hanse AG in der 
jeweils gültigen Fassung. Zu Ihrer Information und aufgrund unserer gesetzlichen 
Verpflichtung nach § 4 Abs. 2 NDAV haben wir diese diesem Schreiben beigefügt 
sowie auf unserer Internetseite unter www.eon-hanse.com veröffentlicht. 
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Entnahmestelle:  
Name XXX 
Vorname XXX 
Geburtsdatum XXX 
PLZ Ort, Straße XXX 
Zählpunktbezeichnung XXX 
Zählernummer bei Vertragsbeginn XXX 
gültig ab XXX 

 
Vor dem Hintergrund dieses Anschlussverhältnisses möchten wir Sie außerdem dar-
über informieren, dass die E.ON Hanse AG im Falle einer Störung der Anschlussnut-
zung die Haftung gemäß § 18 NDAV übernimmt. 
 
Die Vertragsdaten werden von uns im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen gespeichert. 
 
Freundliche Grüße 
 
E.ON Hanse AG 
 
 
Anlage 1: Ergänzende Bedingungen Gas der E.ON Hanse AG zu der Verord-

nung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen 
Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckan-
schlussverordnung – NDAV) 

Anlage 2: Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (NDAV) vom 
01.11.2006 (BGBl. I Seite 2477) 

 
 
Informationspflicht gemäß Energiedienstleistungsgesetz 
 
Informationen gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und ande-
re Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) erhalten Sie bei der Deutschen Energie-
Agentur (dena, www.dena.de) und dem Gebäudeenergieberater - Ingenieure - Hand-
werker Nord e. V. (www.gih-nord.de). Wir verweisen auch auf die Liste der Anbieter 
von Energiedienstleistungen, Energieaudits und Energieeffizienzmaßnahmen bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de). 
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